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Antrag auf Abgabeverlängerung einer schriftlichen Arbeit 

(zur Vorlage beim zuständigen Prüfungsausschuss an der Hochschule RheinMain) 

 

Nachname: Vorname: 

Matrikelnummer: E-Mail: 

Studiengang:  PO-Version: 

 

 

Ich beantrage die Abgabeverlängerung für folgende schriftliche Ausarbeitung. 

  

Name der Prüfung: …………………………………………………………..………………     Prüfungsnr.: ..………………… 

Abgabetermin1:  ……………………………     Prüfer/in:  …………………………………..……………………………………. 

Handelt es sich um eine Gruppenarbeit?       Nein             Ja 

(bei Gruppenarbeit) Name der anderer Gruppenmitglieder:  ……………….…………………………………….……… 

……………………………...…………………………..………………………………………………………………………………………. 

 

Ich begründe meinen Antrag mit 

 Krankheit. Ein entsprechendes ärztliches Attest2 ist als Anlage beigefügt. 

 sonstigen Gründen (Bitte ausführliche Begründung angeben und Bescheinigungen beilegen) 

Begründung für sonstige Gründe (eventuell Rückseite benutzen oder separates Blatt beifügen): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

…………..…………… ……………..……………………………….. 
              Datum                Unterschrift AntragstellerIn 

 
auszufüllen vom Prüfungsausschuss 

 Der Antrag wird genehmigt. Es wird eine Verlängerung um …………… Tagen gewährt.  

Neuer Abgabetermin ist der ……………………….…………. . 

 Der Antrag wird abgelehnt, weil …………………………………..…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 Datum: ………………….……………... Unterschrift: ………………….…………….. 

 

                                                           
1 Bei gestaffelten Terminen müsse alle Termine angegeben werden. 
2 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen werden nicht als ärztliches Attest anerkannt. 



 

Formular zur Bescheinigung von Prüfungsunfähigkeit (Ärztliches Attest)  

zur Vorlage bei der zuständigen Prüfungsbehörde der Hochschule RheinMain 
 

Erläuterungen für die Ärztin / den Arzt: 
Wenn Studierende krankheitsbedingt nicht zu einer Prüfung erscheinen, von ihr zurücktreten oder den Bearbeitungszeitraum verlängern wollen, 
haben sie dies der zuständigen Prüfungsbehörde unverzüglich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Hierfür benötigen sie ein ärztliches Attest, 
das es der Prüfungsbehörde erlaubt, aufgrund Ihrer Angaben als medizinischer Sachverständiger die Rechtsfrage zu beantworten, ob Prüfungs-
unfähigkeit vorliegt. Die Beantwortung der Rechtsfrage, ob die nachgewiesene gesundheitliche Beeinträchtigung den Abbruch der Prüfung oder 
den Rücktritt von der Prüfung rechtfertigen kann, ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Arztes; dies ist vielmehr in eigener Verantwortung von der 
Prüfungsbehörde zu entscheiden. Da es für diese Beurteilung nicht ausreicht, dass Sie dem Prüfling Prüfungsunfähigkeit attestieren oder eine 
einfache Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen, werden Sie hiermit um kurze Ausführungen zu den nachstehenden Punkten gebeten. Stu-
dierende sind auf Grund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Feststellung der Prüfungsunfähigkeit ihre Beschwerden offen-
zulegen und hierzu erforderlichenfalls den behandelnden Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden. Dies bedeutet nicht, dass der Arzt die Diag-
nose als solche bekannt geben muss, sondern nur die durch die Krankheit hervorgerufenen körperlichen bzw. psychischen Auswirkungen und die 
Auswirkungen auf die Prüfung. Dies steht im Einklang mit dem Datenschutz. Die Datenerhebung ist gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4a des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes (HDSIG) zulässig. 

 

1.   Untersuchte Person: 
 

Nachname: Vorname: 

Straße, Nr.: PLZ, Wohnort: 

Geburtsdatum: E-Mail: 

Studiengang: Matrikelnummer: 

 

2.   Erklärung der Ärztin/des Arztes: 

Meine heutige Untersuchung bei o.g. Patient / Patientin hat aus ärztlicher Sicht folgendes ergeben: 

Krankheitssymptome bzw. Art der Leistungsminderung:        

              

                       

Bezeichnung der Krankheit (optional):           

Prüfungsstress / Examensangst ist ursächlich für die oben genannte Leistungsminderung:    ja *)  nein 

Aus meiner ärztlichen Sicht liegt eine erhebliche Beeinträchtigung des Leistungsvermögens vor:  ja      nein *) 

Aus meiner ärztlichen Sicht liegt Prüfungsunfähigkeit für     schriftliche      mündliche      sonstige Prüfungen vor. 

Die Krankheit ist    vorübergehend         dauerhaft, das heißt von nicht absehbarer Zeit.    

Dauer der Krankheit:   von:                                                                  bis einschließlich: :             _____                            

 

Zusätzliche Angaben bei schriftlichen Ausarbeitungen, Bachelor-, Masterthesen und Diplomarbeiten 

Welche Verlängerung wird angesichts des Grades der Leistungsminderung befürwortet? (beispiels-
weise wenn die untersuchte Person die Arbeit zumindest eingeschränkt fortsetzen kann) 
 
 
              

 

 
 

Ort, Datum:  __________________________ 

 

 

 
Praxisstempel & Unterschrift:           _______  

 

*) Das Attest kann nicht akzeptiert werden! 

Dieses Attest ist als Anlage des Antrags auf Feststellung von Prüfungsunfähigkeit oder des Antrages auf Abgabeverlängerung einer schriftli-
chen Arbeit zu verwenden. 

Die Angaben müssen so formuliert sein, dass eine vorliegende 

Prüfungsunfähigkeit prüfbar ist (vgl. Obige Erläuterungen). 


